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In unmittelbarer Nähe zu Cascais und Estoril liegt einer der besten 
Links Course Europas – hier wurden bereits mehrfach die Portugal 
Open ausgetragen. Ein Golfresort für den anspruchsvollen Golfer.

Hoteleigener Golfplatz 

Oitavos Dunes Natural Links Golf

Portugal

Entfernung zum Flughafen  
Lissabon ca. 40 km

Lage
Nur zwanzig Minuten westlich von Lissabon gelegen, überblickt das 
Hotel die Atlantikküste und liegt mitten im Nationalpark Sintra-
Cascais. 

Hotel
The Oitavos, ist das neue Fünf-Sterne-Luxushotel und Spa in 
Portugal. Trotz seiner modernen Bauweise bildet The Oitavos eine 
Einheit mit seiner natürlichen Umgebung. Außergewöhnliches De-
sign, klare Formen und Räume von eleganter Schlichtheit lenken 
die Aufmerksamkeit auf die atemberaubende Aussicht. Das Hotel 
verfügt über 142 geräumige Zimmer, darunter 14 Deluxe Suiten, 
eine Superior und eine Premium Suite. Jedes Zimmer verfügt über 
einen eigenen Balkon mit wunderbarem Meerblick oder die Aus-
sicht auf den Golfplatz.

Wellness
Der Spa-Bereich des Hotels bietet seinen Besuchern alle Be-
handlungen und Annehmlichkeiten eines Luxus-Spas. Mit einer 
ganzheitlichen Pflegephilosophie werden ausschließlich naturkos-
metische Produkte eingesetzt. Zehn Behandlungsräume, ein Spa 
Garten und ein Meerwasser-Pool mit Innen- und Außenbereich 
bieten ideale Voraussetzungen für einen erholsamen Aufenthalt.

Lissabon 
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Persönliches Angebot.
Anmeldeschluss:

Leistungen u. a. 
•	 Flug mit TAP von Düsseldorf nach 
	 Lissabon und retour
•	 20 kg Freigepäck
•	7 Tage Leihwagen Kat. A, à 2 Personen
•	 7 Übernachtungen im Doppelzimmer 
	 Superior im The Oitavos
•	 Frühstück
•	 5 Greenfees auf GC Oitavos
•	 Training mit PGA Professional  
	 Phillip A'Court nach Trainingsplan
•	 1 Stunde Nutzung der Driving Range und 		
	 Übungseinrichtungen pro Person/Golftag
•	 unbegrenzte Rangebälle pro Person  
	 pro Golftag
•	 Trolleys an den Golftagen inklusive

ab 1.425,– Euro
Mindestteilnehmer: 7 Personen

Preis pro Person im Doppelzimmer

Hotel

Restaurants, Bars, Lounge

Freizeit

Außenpool, Innenpool, Spa-Bereich, 
Fitnesscenter, Jacuzzi, Sauna, Türkisches 
Bad

Zimmer

Bad, Dusche, WC, Föhn, Bademantel und 
-schuhe,  TV, Radio, Telefon, Internetan-
schluss, Klimaanlage, Safe, Balkon

Scotty’s Tipp

Tolle Fischrestaurants an der Küstenstra-
ße Richtung Cascais.

Restaurants
Gäste erwartet eine kulinarische Vielfalt, darunter eine Sushi 
Bar, eine Tee Lounge und ein Restaurant mit Terrasse in gemüt-
licher Atmosphäre. Genießen Sie einen einzigartigen Abend im 
The Oitavos "Gourmet Restaurant" unter der Leitung von Aimé 
Barroyer. 

Golf 
Der von Arthur Hill entworfene Golfplatz Oitavos Dunes, laut 
Golf Magazine einer der hundert besten Golfplätze der Welt, 
grenzt direkt an. Der Oitavos Dunes liegt mitten im Naturpark 
Sintra-Cascais umgebend von Tannenbäumen und aufgeforste-
ten Dünen, in einem Gebiet von großer natürlicher Schönheit. 
Der Blick zum Ozean ist stets anwesend und auch einige der 
phantastischen Landschaftskulissen von Cabo da Roca und dem 
Sintra Gebirge. Arthur Hill hat die einzigartige Eingenschaften 
des Bodens beibehalten und bewahrt. Die amerikanische Zeit-
schrift GOLF Magazine, hat vor kurzem der Oitavos Dunes als 
der 88. bester Golfplatz der Welt bewertet. 2009 war Oitavos 
Dunes der einzige Golfplatz in Portugal und einer von nur drei in 
Europa unter den Top 100.
  



•	 Flug mit TAP in der Economy Class von 	 	
	 Düsseldorf nach Lissabon und retour 		
	 inklusive sämtlicher Flughafen- und Sicherheits	
	 gebühren (Änderung der Fluglinie vorbehalten!)
•	 20 kg Freigepäck inkludiert
•	Gruppentransfer ab/bis Flughafen im Zielgebiet
•	 7 Übernachtungen im Doppelzimmer Superior
•	 Frühstück

•	 5 Greenfees auf Oitavos 
•	 Training mit PGA Professional  
	 Phillip A'Court nach Trainingsplan
•	 1 Stunde Nutzung der Driving Range und 		
	 Übungseinrichtungen pro Person/Golftag
•	 unbegrenzte Rangebälle pro Person  
	 pro Golftag
•	 Trolleys an den Golftagen inklusive

•	 sämtliche Buchungs- und Handlinggebühren
•	Sicherungsschein

Alle Beträge in Euro. Getränke, Trinkgelder sowie Ausflüge und  
kostenpflichtige Leistungen während der Reise sind nicht inklusive!

im The Oitavos ★★★★★

Portugal Golfreise mit 
PGA Pro Phillip A'Court

15. bis 22. November 2012

PROSCOTT Golftours GmbH & Co. KG

Sperberhorst 8 | 22459 Hamburg

Tel. +49 (0)40 - 55 20 10 0 | Fax. +49 (0)40 - 55 20 10 11

info@proscott.com | www.proscott.com

ab 1.425,– €
Mindestteilnehmer: 7 Personen

Preis pro Person im Doppelzimmer

GEsamtleistungen:

Gerne beraten wir Sie. Bitte rufen Sie uns an!

Alle Prämien 
pro Einzelperson
in €

Reiserücktritts-Versicherung
inkl. Abbruch-Schutz  1  + 2

Proscott-Golfreise-Schutz
Reisen bis 45 Tage 1  – 8

Welt Europa Welt (ohne USA / Kanada)

mit Selbstbeteiligung mit Selbstbeteiligung

Reisepreis  
in € bis

1.000,– 34,– 59,– 76,–
1.200,– 41,– 69,– 82,–
1.400,– 46,– 79,– 89,–
1.600,– 51,– 89,– 101,–
1.800,– 57,– 99,– 111,–
2.000,– 65,– 109,– 119,–
2.200,– 71,– 116,– 126,–

Golfreise gebucht?
Auch an den Reiseschutz denken!

Tarife für höhere Reisepreise auf Anfrage!

Selbstbeteiligung gemäß den Versicherungsbedin-
gungen der ERV.

Maßgebend für den Versicherungsschutz sind die Versi-
cherungsbedingungen der Europäische Reiseversicherung 
AG (VB-ERV 2012).  
Leistungs- und Prämienänderungen vorbehalten.

Unsere Leistungen im Proscott-Golfreise-Schutz

1   Stornokosten–Versicherung
2   Reiseabbruch-Versicherung

3    Reisekranken-Versicherung 
4   RundumSorglos-Service

5    Reisegepäck-Versicherung
6    Golf-Ausfall-Versicherung

7    Golf-Schlägerbruch-Versicherung
8    Golf-Hole-in-One-Versicherung

Proscott-Golftours-Endkunde-1550229-190x80-0412.indd   1 27.04.12   14:24

Golfgepäckbeförderung:
• nicht inklusive, Kosten siehe Anmeldeformular; 
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teiL 1 – 8
1. ALLGeMeine GRunDsätZe 
Die nachstehenden Reisebedingungen (AGB) bilden die 
Grundlage des Reisevertrages, der zwischen dem Rei-
senden als Anmelder und PROSCOTT GolftoursGmbH 
& Co. KG mit Sitz in 22459 Hamburg, Sperberhorst 8, 
nachstehend Proscott genannt – als Reiseveranstalter 
abgeschlossen wird. Proscott ist eingetragen unter HRA 
90864 beim Amtsgericht Hamburg und wird gesetzlich 
vertreten durch den Geschäftsführer Vicente Salaman-
ca Aguilera. Sie sind in Anlehnung an die Empfehlung 
des Deutschen Reiseverbandes für Reiseverträge 2010 
entstanden. 
Proscott ist insoweit Reiseveranstalter i. S. des § 651a 
BGB. Handelt Proscott nicht als Reiseveranstalter, son-
dern als Leistungsträger für bestellte Einzelleistungen 
oder als Vermittler, ist der Auftraggeber jeweils geson-
dert und unmissverständlich darauf hinzuweisen. 
Vertragspartner des abzuschließenden Reisevertrages 
sind der Reiseveranstalter und der Reisende, der für sich 
selbst	und/oder	Dritte	handelt.	Die	 insoweit	begünstig-
ten Dritten sind die Reiseteilnehmer, die nachfolgend 
auch als Reisende bezeichnet werden und berechtigt sind 
aus einem Vertrag zugunsten Dritter. In diesem Fall haf-
tet der buchende Reisende für die Einhaltung der Ver-
pfl	ichtungen	aus	dem	Reisevertrag	insbesondere	für	die	
Zahlungsverpfl	ichtung	 auch	 der	 von	 ihm	mit	 angemel-
deten Reiseteilnehmer. Dies gilt dann nicht, wenn diese 
Teilnehmer sich selbst durch besondere Erklärung gegen-
über	dem	Reiseveranstalter	verpfl	ichtet	haben.	
Ein Reisevertrag liegt auch dann vor, wenn die Reise ganz 
oder	teilweise	durch	einen	Golfl	ehrer	für	Einzelreisende	
oder für eine Golfgruppe zusammengestellt wird. In ei-
nem	solchen	Fall	ist	der	Golfl	ehrer	Vermittler.		
2. AbscHLuss Des ReiseVeRtRAGes  
2.1  Nur mit einer schriftlichen Anmeldung per Brief, Fax 
oder E-Mail bietet der Reisende Proscott den Abschluss 
des Reisevertrages für die angegebenen Personen ver-
bindlich an. Grundlage dieses Angebots ist die Reiseaus-
schreibung von Proscott.  
2.2  Der Reisevertrag kommt mit Zugang der schriftli-
chen	Reisebestätigung/	Rechnung	von	Proscott	beim	Rei-
senden oder der von ihm beauftragten Person mit Wir-
kung für alle in der Anmeldung benannten Teilnehmer 
und auf Grundlage dieser Reisebedingungen zustande. 
Bei elektronischen Buchungen bestätigt Proscott den 
Eingang der Buchung elektronisch, dies stellt noch keine 
Bestätigung der Annahme des Buchungsauftrages dar. 
2.3  Weicht die Reisebestätigung inhaltlich von der An-
meldung ab, so gilt diese Reisebestätigung als ein neues 
Angebot, an das Proscott für die Dauer von 10 Kalen-
dertagen gebunden ist. Der Reisevertrag kommt auf der 
Grundlage dieses neuen Angebotes zustande, wenn der 
Reisende innerhalb der Bindungsfrist die Annahme aus-
drücklich oder schlüssig (z. B. durch Zahlung oder An-
zahlung des Reisepreises, Antritt der Reise) erklärt.
2.4  Für behinderte Reiseteilnehmer muss bei der An-
meldung die Art der Behinderung mitgeteilt werden. 
Proscott behält sich das Recht vor, Anmeldungen ableh-
nen zu können, wenn im Einzelfall die Reisetauglichkeit 
des Teilnehmers medizinisch nicht bestätigt ist.
2.5  Durch eine Vorausbuchung kommt noch kein Reise-
vertrag zustande. Vorausbuchungen und Vormerkungen 
für noch nicht katalogmäßig aus geschriebene Reisen 
werden in der Reihenfolge des Posteinganges bearbeitet 
und bei Platzverfügbarkeit in Festbuchungen umgewan-
delt, sobald der Katalog für die kommende Saison bzw. 
die entsprechende Reiseausschreibung erschienen ist. 
2.6 Reservierungen sind grundsätzlich nur aufgrund ge-
sonderter Vereinbarung zwischen Veranstalter und dem 
Reisenden zulässig.

3. LeistunGsuMFAnG unD ReiseDokuMente
3.1  Der Umfang der Reiseleistung – das sind in der Re-
gel die Golfreisen – bestehend aus: Hin- und Rückbeför-
derung zum Zielort und vom Zielort, die Unterkunft und 
Verpfl	egung.	Die	Leistungen	ergeben	sich	grundsätzlich	
aus der Leistungsbeschreibung für den im Reisezeitraum 
maßgeblichen Reisekatalog, Reiseprospekt sowie auf 
den hierauf Bezugnehmenden Angaben der Reisebestä-
tigung. Es wird empfohlen, Änderungen und Nebenabre-
den, die den Umfang und die Abwicklung der Leistungen 
betreffen, schriftlich zu vereinbaren.
3.2	 	Die	Übermittlung	der	Reisedokumente	hat	gegen-
über dem Reisenden oder dem von ihm beauftragten 
Reisebüro bis spätestens 7 Tage vor dem Reisebeginn zu 
erfolgen unter der Voraussetzung, dass auch der Reise-
preis vollständig gezahlt ist. Sind die Unterlagen wider 
Erwarten noch nicht angekommen, hat sich der Reisende 
dringend mit dem von ihm beauftragten Reisebüro, dem 
Golfl	ehrer,	wenn	er	der	Vermittler	 ist,	oder	unmittelbar	
mit Proscott zur Klärung in Verbindung zu setzen.
4. ZAHLunG
4.1  Nach Vertragsabschluss wird Proscott eine Anzah-
lung bis zur Höhe von 25 % des Reisepreises verlangen, 
sofern der Sicherungsschein dem Reisenden übergeben 
wurde. Der Restbetrag ist grundsätzlich frühestens 4 
Wochen vor Reiseantritt zur Zahlung fällig. Die Fälligkeit 
ergibt	 sich	 im	Einzelfall	 aus	 der	Reisebestätigung	und/
oder der Rechnung. Sollte keine Vereinbarung getroffen 
sein, wird sie fällig, wenn die Reise nicht mehr aus den in 
Ziffer 6 genannten Gründen abgesagt werden kann und 
den Reisenden ein Sicherungsschein im Sinne von § 651k 
Abs. 3 BGB übergeben wird. 
4.2  Bei kurzfristigen Buchungen, das sind Buchungen, 
die so kurzfristig vor Reiseantritt erfolgen, dass der ge-
samte Reisepreis bereits fällig ist oder der Veranstalter 
die Reise nicht mehr wegen Nichterreichung der Teil-
nehmerzahl ab sagen kann, ist der gesamte Reisepreis 
unverzüglich zur Zahlung mit Aushändigung des Siche-
rungsscheines gem. § 651k Abs. 3 BGB fällig.
4.3  Für zusätzlich abgeschlossene Reiserücktrittsversi-
cherungen oder sonstige Versicherungen sind die verein-
barten Prämien mit der Anzahlung vollständig zu leisten.
4.4  Ist der abgerechnete Reisepreis nicht rechtzeitig 
eingegangen und wird er auch nach Aufforderung unter 
Fristsetzung nicht geleistet, ist Proscott berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall erhebt Proscott 
die in Ziffer 10.2 geregelten Stornierungskosten. Ziffer 
10.3 gilt unverändert.
5. LeistunGsänDeRunGen 
5.1  Im Einzelfall kann es notwendig werden, einzelne 
Reiseleistungen oder den Reisepreis auch nach Vertrags-
abschluss zu ändern.
5.2  Änderungen und Abweichungen einzelner Reise-
leistungen von den vertraglich vereinbarten Leistungen, 
die nach Vertragsabschluss notwendig werden und von 
Proscott nicht unter Verletzung des Grundsatzes von Treu 
und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, 
soweit diese Abweichungen und Änderungen nicht erheb-
lich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise 
nicht beeinträchtigen und unter Beachtung auch der In-
teressen der Reiseteilnehmer zumutbar sind. Proscott 
unterrichtet den Reiseteilnehmer über wesentliche Leis-
tungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem 
Änderungsgrund und bietet mit einer Erklärungsfrist von 
7 Werktagen alternativ eine kostenlose Umbuchung oder 
einen kostenlosen Rücktritt an, sofern die Änderungen 
erheblich sind und unzumutbar.
6. PReisänDeRunGen
6.1		Die	im	Prospekt/Katalog	genannten	Preise	sind	für	
Proscott verbindlich. Preisänderungen sind nach Veröf-
fentlichung des Prospektes wie nachfolgend möglich: Im 

Falle der Erhöhung der Beförderungskosten, insbeson-
dere Treibstoffkosten, der Abgaben für bestimmte Leis-
tungen wie Hafen- oder Flughafengebühren, Sicherheits-
zuschläge oder einer Änderung der für die betreffende 
Reise geltenden Wechselkurse, aber auch dann, wenn 
die vom Reisenden gewünschte und im Prospekt ausge-
schriebene Pauschalreise nur durch den Einkauf zusätzli-
cher	Kontingente	nach	Veröffentlichung	des	Prospektes/
Katalogs möglich wird.
6.2  Die Preisänderungen werden wie folgt berechnet: 
Bei der Erhöhung der bei Abschluss des Reisevertrages 
bestehenden Beförderungskosten, insbesondere der 
Treibstoffkosten, kann Proscott den Reisepreis nach Maß-
gabe der nach folgenden Berechnung erhöhen. 
a) Bei	 einer	 auf	 den	 Sitzplatz/Kabinenbett	 bezogenen	
Erhöhung	kann	Proscott	vom	Reiseteilnehmer/Anmelder	
den konkreten Erhöhungsbetrag verlangen. 
b)Soweit vom Beförderungsunternehmen pro Beförde-
rungsmittel eine Preiserhöhung gefordert wird, werden 
die zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der 
Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. 
Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Ein-
zelplatz kann Proscott vom Reisenden verlangen. Wer-
den die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden 
Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber 
dem Veranstalter erhöht, so kann der Reisepreis um den 
entsprechenden, auf den jeweiligen Reisepreis entfallen-
den anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
Verändern sich die bei Abschluss des Reisevertrages be-
stehenden Wechselkurse dergestalt, dass sich Kosten für 
die Reise erhöhen, so ist Proscott berechtigt, die tatsäch-
lich hierdurch entstandenen Mehrkosten für die Reise vom 
Reisenden zu fordern.
6.3  Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen 
Vertragsschluss und dem Reisetermin mehr als 4 Mona-
te liegen. Sollte eine Preisänderung erfolgen, wird der 
Reisende unverzüglich mit genauen Angaben zur Berech-
nung des neuen Preises davon in Kenntnis gesetzt. In 
jedem Fall ist eine Preisänderung nur bis zum 21. Tag vor 
Reiseantritt möglich, danach ist eine Preiserhöhung nicht 
mehr zulässig.
6.4  Sowohl bei einer Preiserhöhung um mehr als 5 % 
des Reisepreises als auch bei einer erheblichen Änderung 
einer wesentlichen Reiseleistung kann der Reisende vom 
Vertrag zurücktreten, oder, wie bei einer zulässigen Rei-
seabsage durch Proscott die Teilnahme an einer mindes-
tens gleichwertigen anderen Reise verlangen, soweit dies 
Proscott aus seinem Angebot ohne Mehrpreis möglich 
ist.	Der	Reisende	ist	verpfl	ichtet,	diese	Rechte	unverzüg-
lich nach dem Erhalt der Änderungsmitteilung gegenüber 
Proscott geltend zu machen. Dies sollte aus Nachweis-
gründen schriftlich geschehen.
6.5  Eine Preiserhöhung ist auch zulässig, wenn die für 
die Reise erforderliche Personenzahl nicht erreicht wird, 
die angemeldeten Personen aber auf der Durchfüh-
rung der Reise bestehen. In diesem Fall ist Proscott be-
rechtigt, den Preis den sich daraus ergebenden tatsäch-
lichen und rechtlichen Verhältnissen anzupassen, siehe 
Ziffer 8.1.
7. ZusAtZLeistunGen 
Proscott kann dem Reisenden zusätzliche Leistungen ver-
mitteln. Diese Leistungen werden nicht von Proscott, son-
dern von dem jeweiligen Leistungsträger erbracht. Sie 
sind nicht Bestandteil des Reisevertrages. 
Vermittlung eines Mietwagens
Die Reservierung des Mietwagens kann über Proscott er-
folgen, das Vertragsverhältnis über den Mietwagen wird 
zwischen dem Leistungsträger und dem Reisenden be 
gründet. Proscott tritt nur als Vermittler auf, haftet nur 
für die ordnungs gemäße Vermittlung der Leistung und 
nicht für die Leistungserbringung selbst. Angaben über 

vermittelte Leistungen fremder Leistungsträger beruhen 
ausschließlich	 auf	 deren	 Angaben	 Proscott	 gegenüber;	
sie stellen keine Zusicherung von Proscott gegenüber 
dem Reiseteilnehmer dar. Für den Leistungsumfang gel-
ten grundsätzlich die Bedingungen des Leistungsunter-
nehmens, für das vermittelt wurde. Proscott wird dem 
Reisenden auf Anfrage die jeweiligen AGB des Leistungs-
trägers verschaffen. 
Vermittlung eines Hotelzimmers 
Bei der Vermittlung eines Hotelzimmers haftet Proscott 
nur für die ordnungsgemäße Vermittlung der Leistung 
und nicht für die Leistungserbringung selbst. Angaben 
über vermittelte Leistungen fremder Leistungsträger be-
ruhen ausschließlich auf deren Angaben Proscott gegen-
über;	sie	stellen	keine	Zusicherung	von	Proscott	gegen-
über dem Reiseteilnehmer dar. Für den Leistungsumfang 
sind grundsätzlich die Bedingungen des Leistungsunter-
nehmens, für das vermittelt wurde, maßgeblich. Proscott 
wird dem Reisenden auf Anfrage die jeweiligen AGB des 
Leistungsträgers verschaffen. 
Greenfees und startzeiten-Reservierung 
Im Rahmen der Serviceleistungen bietet Proscott die Re-
servierung Ihrer Wunsch- Startzeiten vor Reiseantritt an. 
Die gewünschten Startzeiten können von Proscott nicht 
garantiert werden. Sollten die Startzeiten nicht mehr wie 
vom Reisenden gewünscht verfügbar sein, ist Proscott 
berechtigt, für den Reisenden andere Startzeiten zu re-
servieren, es sei denn, dass der Reisende dies ausge-
schlossen hat. Geringfügige Abweichungen von festge-
legten Startzeiten begründen keinen Mangel. Es gelten 
die	 Handicap-Bestimmungen	 der	 örtlichen	 Golfclubs/
Golfplätze. Zu beachten ist, dass vor Ort ein gültiger 
Nachweis über das aktuelle Handicap verlangt werden 
kann. Das Nichterbringen des entsprechenden Nachwei-
ses	 durch	 den	 Kunden/Spieler	 kann	 zum	 Platzverweis	
führen. Nicht in Anspruch genommene Greenfees (hierzu 
zählt auch wetterbedingter Ausfall) sind von einer Rück-
erstattung ausgeschlossen.
8. RÜcktRitt bei nicHteRReicHen DeR Min-
Dest teiL neHMeRZAHL – VeRtRAGsbeenDi-
GunG DuRcH Den ReiseVeRAnstALteR
8.1  Bis 22 Tage vor Reiseantritt kann der Reiseveran-
stalter die Reise absagen (Rücktritt), wenn die für die 
Durchführung der Reise erforderliche Mindestteilneh-
merzahl, gleich ob vom Veranstalter vorgegeben oder 
behördlich festgelegt, nicht erreicht wird. Auf diese Min-
destteilnehmerzahl ist im Prospekt, im Katalog oder in 
der konkreten Reiseausschreibung hinzuweisen. Sagt 
Proscott aus diesem Grund die Reise ab, sind bereits ge-
leistete Anzahlungen zurückzuzahlen.
8.2  Proscott kann den Reisevertrag kündigen, wenn der 
Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer 
Abmahnung von Proscott nachhaltig stört, oder wenn 
sich einer der Reisenden in solchem Maße vertragswid-
rig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages 
gerechtfertigt ist. 
8.3	 	Soweit	der	Kunde	seine	vertragliche	Verpfl	ichtung	
verletzt, der Proscott bereits vor der Abreise die erfor-
derlichen Passdaten zur Weitergabe an die entsprechen-
den Einreisebehörden zu übermitteln, kann der Reisever-
trag ohne Setzung einer weiteren Frist gekündigt bzw. 
die Beförderung verweigert werden. 
8.4  Soweit aus den o. g. Gründen ein Reisevertrag von 
Proscott gekündigt und eine weitere Beförderung verwei-
gert wird, behält Proscott den Anspruch Allgemeine Rei-
se- und Zahlungsbedingungen der PROSCOTT Golftours 
GmbH & Co. KG auf den Reisepreis, muss sich jedoch 
den Wert der ersparten Aufwendungen, sowie diejenigen 
Vorteile anrechnen lassen, die ihr aus einer anderwei-
tigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen 
Leistungen entstehen. Für eventuell entstehende Mehr-
kosten des Reisenden steht Proscott nicht ein. 

teiL 8 – 16
Insbesondere hat der Reisende die ihm oder dem Reise-
teilnehmer entstehenden Mehraufwendungen für einen 
Rücktransport an seinen Heimatort selbst zu tragen.
8.5  Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht 
vorhersehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, ge-
fährdet oder beeinträchtigt, so kann Proscott den Vertrag 
gemäß § 651j BGB kündigen. Der Vertrag gilt als nach § 
651j BGB durch Proscott gekündigt, wenn die Kontakt-
aufnahme zwischen den Vertragsparteien infolge dieser 
Ereignisse erheblich beeinträchtigt ist, aber jede der Par-
teien rechtlich die Möglichkeit einer Kündigung hatte. Es 
treten dann die Folgen aus § 651j BGB ein, der nachste-
hend im Wortlaut wiedergegeben wird: 
(1)  Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht 
voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, ge-
fährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der Rei-
severanstalter als auch der Reisende den Vertrag allein 
nach Maßgabe dieser Vorschrift kündigen. 
(2)		Wird	der	Vertrag	nach	Absatz	1	gekündigt,	so	fi	ndet	
die Vorschrift des § 651e Abs. 3 Satz 1 und 2, Abs. 4 Satz 
1 Anwendung. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung 
sind	von	den	Parteien	je	zur	Hälfte	zu	tragen.	Im	Übrigen	
fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.
9. AbRecHnunG Von MeHRAuFWAnD
9.1  Der Reisende hat nach Abschluss des Vertrages kei-
nen Anspruch auf Umbuchung hinsichtlich des Reiseziels, 
des Termins, des vereinbarten Ortes für den Reiseantritt, 
der Unterkunft oder der Beförderungsart. Umbuchun-
gen werden nicht durchgeführt, wenn sich dadurch der 
Reisepreis reduziert. Ist eine Umbuchung möglich, hat 
der Reisende die dadurch entstehenden Mehrkosten die 
von den Leistungsträgern wegen der Umbuchung ver-
langt werden, gegen Nachweis der Mehrkosten zuzüglich 
eines Bearbeitungsentgeltes zu zahlen.
9.2  Für Umbuchungen nach Ziffer 9.1 bis 22 Tage vor 
Reiseantritt beträgt das zusätzlich zu zahlende Bear-
beitungsentgelt 75,– €. Ab dem 21. Tag vor Reise be-
ginn können Umbuchungswünsche nur nach Rücktritt 
vom Reisevertrag zu den in Ziffer 10 insbesondere unter 
Einbeziehung der Ziffern 10.2 – 10.3 genannten Bedin-
gungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt 
werden.
9.3.  Verlangt der Kunde vor Reisebeginn, dass an seiner 
Stelle ein Dritter die Reise antritt, wird für die Umschrei-
bung auf einen anderen Teilnehmer ein Bearbeitungsent-
gelt in Höhe von 75,– € pro Person erhoben. Die Rege-
lung in Ziffer 9.1 Satz 2 gilt entsprechend.
10. VeRtRAGsbeenDiGunG DuRcH Den Reisen-
Den unD stoRnoGebÜHRen 
10.1  Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn von 
der Reise zurücktreten und den Rücktritt auch für die 
weiteren von ihm angemeldeten Reiseteilnehmer erklä-
ren. Dieser Rücktritt gilt dann nur für die Leistungen des 
Reisevertrages unter Einschluss des Zusatzpakets im Zu-
sammenhang mit zusätzlich oder gesondert gebuchten 
Leistungen, soweit sie Teil des Reisevertrages geworden 
sind. Er gilt nicht für gesondert vermittelte Fremdleis-
tungen, die unabhängig von der Reiseveranstaltung sind. 
Soll der Rücktritt auch für vermittelte Fremdleistungen 
gelten,	hat	der	Reisende	dies	gesondert	gegenüber	dem/
den	weiteren	Leistungsträger/n	zu	erklären.	
Seine Rücktrittserklärung sollte aus Beweisgründen 
grundsätzlich	schriftlich	erfolgen.	Der	Reisende	ist	verpfl	-
ichtet, bereits ausgehändigte Reiseunterlagen zurückzu-
reichen. Der Nichtantritt der Reise wird grundsätzlich wie 
ein Rücktritt gewertet. Maßgeblich für den Rücktritts-
zeitpunkt ist der Eingang der Rücktrittserklärung bei 
Proscott.

10.2  Proscott ist berechtigt, eine angemessene Entschä-
digung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwen-
dungen zu verlangen, und unter Berücksichtigung eines 
möglichen Vorteils aus der anderweitigen Verwendung 
der Reiseleistung. Anstelle eines nachzuweisenden Auf-
wandes ist Proscott berechtigt, eine Rücktrittspauschale 
geltend zu machen, die wie folgt zu berechnen ist, und 
zwar bei Rücktritt:
•	 bis	 zum	31.	 Tag	 vor	 Abreise	 20	%	des	Reisepreises	
•	 bis	 zum	21.	 Tag	 vor	 Abreise	 25	%	des	Reisepreises	
•	 bis	 zum	14.	 Tag	 vor	 Abreise	 50	%	des	Reisepreises	
•	 bis	 zum	02.	 Tag	 vor	 Abreise	 75	%	des	Reisepreises	
•	 ab	 dem	 01.	 Tag	 vor	 Abreise	 95	%	 des	 Reisepreises
Tritt der Reisende die Reise nicht an und hat auch keinen 
Rücktritt erklärt, ist der vereinbarte Reisepreis zu zahlen.
10.3 Dem Reisenden bleibt es unbenommen, Proscott 
gegenüber nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder 
nur ein geringerer Schaden entstanden ist als die gefor-
derte Pauschale. Proscott behält sich vor, anstelle der 
vorstehenden Pauschalen im Einzelfall die ihr entstan-
denen höheren Aufwendungen geltend zu machen und 
nachzuweisen.	In	diesem	Fall	ist	Proscott	verpfl	ichtet,	die	
geforderte Entschädigung unter Anrechnung ersparter 
Aufwendungen und einer möglichen anderweitigen Ver-
wendung konkret zu belegen und zu beziffern. 
11. besonDeRe PFLicHten unD RecHte Des 
ReisenDen
11.1  Der Reisende hat Proscott unverzüglich zu infor-
mieren, wenn er die er forderlichen Reiseunterlagen 
nicht in der von Proscott angegebenen Zeit erhalten hat.
11.2  Wird die Reise nach Auffassung des Reisenden nicht 
vertragsgemäß erbracht, kann er Abhilfe verlangen. Der 
Reisende	ist	verpfl	ichtet,	der	von	Proscott	angegebenen	
Reiseleitung vor Ort die Mängel unverzüglich mitzuteilen. 
Ist eine Reiseleitung nicht vorhanden, ist Proscott selbst 
über	den	Mangel	in	Kenntnis	zu	setzen.	Über	die	Erreich-
barkeit der Reiseleitung bzw. von Proscott ist der Reisen-
de spätestens mit Aushändigung der Reiseunterlagen zu 
informieren. Die Reiseleitung ist befugt, für Abhilfe zu 
sorgen, soweit dies möglich ist. Sie ist nicht berechtigt, 
Ansprüche des Reisenden anzuerkennen. In jedem Fall 
sollte der Reisende Beweismittel sichern und Proscott 
vorlegen, um auch eine Verfolgung dieser Ansprüche ge-
gen den Verursacher zu ermöglichen. 
11.3  Beabsichtigt der Reisende, den Reisevertrag we-
gen eines Mangels der in § 651c BGB zu kündigen, so 
hat er Proscott zuvor eine angemessene Frist zur Klärung 
und Abhilfe einzuräumen. Dies gilt dann nicht, wenn die 
Abhilfe unmöglich ist oder die sofortige Kündigung aus 
einer besonderen Interessenlage des Reisenden gerecht-
fertigt ist.
12. HAFtunG
12.1	 	 Proscott	 haftet	 im	 Rahmen	 der	 Sorgfaltspfl	icht	
eines ordentlichen Reisekaufmannes für die gewissen-
hafte Reisevorbereitung, die sorgfältige Auswahl und 
Überwachung	 der	 Leistungsträger,	 die	 Richtigkeit	 der	
Beschreibungen aller in der jeweiligen Ausschreibung 
angegebenen	Reiseleistungen;	 und	 die	 ordnungsgemä-
ße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reiseleistun-
gen, unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften 
des jeweiligen Ziellandes und -ortes.
12.2 Eine Haftung von Proscott für vertragliche Scha-
densersatzansprüche, die nicht Körperschäden sind, sind 
gemäß § 651h BGB insgesamt auf die Höhe des dreifa-
chen Reisepreises beschränkt:
a)  soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig durch Proscott herbeigeführt wird. 
b)  soweit Proscott für einen dem Reisenden entstehen-
den Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leis-
tungsträgers verantwortlich ist.

12.3 Die deliktische Haftung von Proscott für Sachschä-
den, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit be-
ruhen, ist auf den dreifachen Reisepreis des Reisenden 
beschränkt. Soweit dem Reisenden aufgrund zwingender 
internationaler	Übereinkommen	oder	auf	 solchen	beru-
henden gesetzlichen Vorschriften darüber hinausgehen-
de Ansprüche zustehen sollten, bleiben diese von der 
Beschränkung unberührt.
12.4  Eine Haftung von Proscott ist ausgeschlossen oder 
beschränkt,	 soweit	 aufgrund	 internationaler	 Überein-
kommen oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften, die auf 
derartigen	 Übereinkommen	 beruhen,	 es	 zulässig	 ist,	
dass Leistungsträger insoweit in der Haftung für die von 
ihnen zu erbringenden Leistungen beschränkt sind oder 
deren Haftung ausgeschlossen ist.
12.5  Proscott haftet nicht für Leistungsstörungen, Per-
sonen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leis-
tungen, die als Fremdleistungen von Proscott lediglich 
vermittelt werden, wenn diese Leistungen in der Reise-
ausschreibung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich 
und unter Angabe des vermittelnden Vertragspartners 
als Fremdleistung eindeutig gekennzeichnet werden. 
12.6 Proscott haftet nicht für Schreib- und Rechenfeh-
ler und andere offenbare Unrichtigkeiten. Offensichtliche 
Rechenfehler berechtigen Proscott zur Anfechtung des 
Reisevertrages. Proscott haftet nicht für Angaben in 
Reiseausschreibungen Dritter, z. B. der Reisebüros, auf 
deren	Entstehung	sie	keinen	Einfl	uss	nehmen	und	deren	
Richtigkeit sie nicht überprüfen konnte. Leistungsträger 
und/oder	Dritte	sind	nicht	ermächtigt,	Zusicherungen	für	
Proscott abzugeben oder Vereinbarungen zu treffen, die 
nicht mit den Angaben in Prospekten bzw. in Reise aus-
schreibungen oder über die Reservierungsbestätigung 
hinausgehen oder im Widerspruch dazu stehen oder den 
bestätigten Inhalt des Reisevertrages abändern.
13. besonDeRe soRGFALtsbestiMMunGen, PAss-, 
VisA- unD GesunDHeitsbestiMMunGen 
13.1  Proscott wird die Angehörigen eines Mitgliedsstaa-
tes der EU, in denen die Reiseangeboten wird, über die 
Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvor-
schriften vor Vertragsschluss sowie über deren eventu-
elle Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. Für An-
gehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat 
Auskunft.	Bei	pfl	ichtgemäßer	Erfüllung	der	Informations-
pfl	icht	durch	den	Reiseveranstalter	hat	der	Reisende	die	
Voraussetzungen für die Reise zu schaffen.
13.2  Entstehen z. B. infolge fehlender persönlicher Vo-
raussetzungen für die Reise Schwierigkeiten, die auf das 
Verhalten des Reisenden zurückzuführen sind, so kann 
der Reisende nicht kostenfrei zurücktreten oder einzelne 
Reiseleistungen folgenlos in Anspruch nehmen. In die-
sen Fällen gelten die Regelungen in Ziffer 8.1 und 9.2 
entsprechend.
13.3 Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Flug-
gästen über die Identität des ausführenden Luftfahrt-
unternehmens	 (EuVO	 2111/05)	 verpfl	ichtet	 Proscott,	
den Reisenden über die Identität der ausführenden Flug-
gesellschaft/(en)	 sämtlicher	 im	Rahmen	der	gebuchten	
Reise zu erbringenden Flüge bei der Buchung zu infor-
mieren. Steht bei der Buchung eine ausführende Flugge-
sellschaft noch nicht fest, so nennt Proscott dem Reisen-
den die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften, die 
wahrscheinlich	 den	 Flug	 durchführen/durchführt	 bzw.	
durchführen werden. Sobald Proscott die Fluggesellschaft 
erfährt, die den Flug tatsächlich durchführt, wird Proscott 
den Kunden darüber informieren. Wechselt die dem Rei-
senden als ausführende Fluggesellschaft genannte Flug-
gesellschaft, hat Proscott den Kunden über den Wechsel 
zu informieren. Die Liste der Fluggesellschaften, mit de-
nen nach EU-Recht eine Beförderung nicht zulässig ist, 
ist	über	die	Internetseite	http://ec.europa.eu/transport/
air-ban/list_de.htm	abrufbar.	

13.4	 	 Proscott	 empfi	ehlt	 dringend,	 eine	 Versicherung	
über Reiserücktrittskosten bei Buchung abzuschließen, 
da eine solche Versicherung im Reisepreis nicht einge-
schlossen ist.
14. AbtRetunGsVeRbot
Die Abtretung von Ansprüchen eines Reiseteilnehmers 
an Dritte, die nicht Reiseteilnehmer oder Mitglieder ei-
ner gebuchten Gruppenreise sind, bedarf der Zustim-
mung von Proscott. Diese darf nur aus wichtigem Grund 
versagt werden.
15. DAtenscHutZ
15.1  Die personenbezogenen Daten, die der Reisende 
zur Verfügung stellt, werden elektronisch verarbeitet und 
genutzt, soweit dies zur Vertragsdurchführung erforder-
lich ist. Bei personenbezogenen Daten handelt es sich 
um Informationen zur Identität einer Person, wie etwa 
Name, Anschrift, Geburtsdatum oder E-Mail- Adresse. 
Bei Nutzungsdaten handelt es sich um Daten, die nicht 
aktiv zur Verfügung gestellt werden, sondern die passiv 
erhoben werden können, z. B. bei Nutzung einer Website 
oder der Online-Angebote.
15.2  Proscott wird anfallende Daten der Reisenden nur 
im Zusammenhang mit der Erfüllung des Reisevertrages 
erheben, bearbeiten, speichern und verwenden. Diese 
Daten werden nur zur Buchungsabwicklung an die in die 
Erfüllung des Reisevertrages eingebundenen Unterneh-
men im erforderlichen Umfang weitergegeben. Auf An-
forderung wird mitgeteilt, welche persönlichen Daten der 
Kunden gespeichert sind.
16. scHLussbestiMMunGen
16.1  Es gelten zunächst die Vertragsbestimmungen, die 
durch diese allgemeinen Reise- und Zahlungsbedingungen 
ergänzt werden. Soweit weder der Vertrag noch diese 
allgemeinen Reise- und Zahlungsbedingungen eine Re-
gelung vorsehen, gelten die gesetzlichen Bestimmungen 
insbesondere des Rechts zum Reise vertrag unter Ein-
beziehung der BGB-InfoV § 4 ff. sowie der EU Pauschal-
Reiserichtlinie	 90/314	 EWG	 in	 ihrer	 jeweils	 geltenden	
Fassung.
16.2  Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Reisen-
den und Proscott und die sich daraus ergebenden Rechte 
und	Pfl	ichten	fi	ndet	deutsches	Recht	Anwendung.	Soweit	
bei Klagen des Reisenden gegen Proscott im Ausland für 
die Haftung von Proscott dem Grunde nach nicht deut-
sches	Recht	 angewendet	wird,	 fi	ndet	bzgl.	 der	Rechts-
folgen, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe 
von Ansprüchen des Kunden, ausschließlich deutsches 
Recht Anwendung.
16.3  Der Reisende kann Proscott nur an deren Sitz ver-
klagen. 
16.4  Für Klagen von Proscott gegen Reisende als Privat-
personen ist der jeweilige Wohnsitz maßgeblich für die 
Bestimmung des Gerichtsstandes. 
16.5  Für Klagen gegen Vertragspartner von Proscott, 
die nicht Verbraucher sind oder Personen sind, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland ha-
ben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt 
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird 
als Gerichtsstand der Sitz von Proscott vereinbart. 
16.6  Die allgemeinen Geschäftsbedingungen werden in 
ihrer jeweils geltenden Fassung wirksamer Bestandteil 
des Reisevertrages. 

VeRAnstALteR:
Proscott Golftours GmbH & co. kG,
Sperberhorst	8,	22459	Hamburg,	Germany
Tel. +49 (0)40-55 20 10 0, Fax +49 (0)40-55 20 10 11
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Allgemeine Reise- und Zahlungsbedingungen der Proscott Golftours GmbH & Co.KG
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Diese Reisebuchung gilt als verbindlich, gemäß Leistungsverzeichnis, für die folgende Proscott-Golfreise. Es gelten 
die Reisebedingungen des Veranstalters PROSCOTT Golftours GmbH & Co. KG, Sperberhorst 8, 22459 Hamburg, 
Tel.: +49 (0)40-55 20 100. Bitte beachten Sie, dass bei Anmeldung nach dem Anmeldeschluss eine Bearbeitungsge-
bühr in Höhe von 30,- € zzgl. eventuell anfallender Flug-, Hotelzuschläge erhoben wird. Alle Angaben bitte sorg-
fältig in Druckbuchstaben laut gültigem Personalausweis oder Reisepass eintragen:

Portugal Golfreise mit PGA Pro Phillip A'Court 
15. bis 22. November 2012 The Oitavos

Hiermit möchte ich folgende Reise buchen:

Titel	 Name Vorname

1. Teilnehmer Handicap Golfclub

Straße, Haus-Nr. Plz., Ort

Telefon Telefax

Mobil-Nr. E-Mail-Adresse

Titel	 Name Vorname

2. Teilnehmer Handicap Golfclub

Straße, Haus-Nr. Plz., Ort

Telefon Telefax

Mobil-Nr. E-Mail-Adresse

Diese Reiseanmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich, gemäß Leistungsverzeichnis, für die ausgewählte PRO-Reise. Die Reise
bedingungen des Veranstalters Proscott Golftours gelten. Ihr Sicherungsschein wird mit der Rechnungsbestätigung ausgehändigt. Schicken oder faxen Sie bitte 
diese Anmeldung ausgefüllt an Proscott Golftours. Ich erkläre ausdrücklich, auch für die vertraglichen Verpflichtungen aller von mir angemeldeten Teilnehmer 
einzustehen. Die Reisebedingungen des Veranstalters Proscott Golftours habe ich zur Kenntnis genommen. Veranstalter: Proscott Golftours GmbH & Co. KG, 
Sperberhorst 8, 22459 Hamburg, Tel. +49 (0)40 - 55 20 10 0, Fax. +49 (0)40 - 55 20 10 11, info@proscott.com, www.proscott.com

UnterschriftOrt, Datum

Reiseanmeldung per Fax +49 (0)40 - 55 20 10 11

Bezahlung: ❒ Überweisung	 ❒ Visa	 ❒ MastercardFlug ab anderem Flughafen:	 ❒ 
Kreditkartennutzungsgeb. 20,- EUR p. P. 
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Preise p. P. 1. Teilnehmer 2. Teilnehmer

Unterbringung im Doppelzimmer Superior 1.425,– EUR ❒ ❒

Zuschlag Einzelzimmer 395,– EUR ❒  

Golfgepäck p. P. bis max. 17KG 40,– EUR ❒ ❒

Flugextras Sitzplatzreservierung (gegen Aufpreis): ❒ ❒

1. Teiln.:     ❒ Fenster     ❒ Mitte     ❒ Gang     ❒ XL-Sitzplatz     ❒ gewünschte Reihe:

2. Teiln.:     ❒ Fenster     ❒ Mitte     ❒ Gang     ❒ XL-Sitzplatz     ❒ gewünschte Reihe:

Vielfliegerkarte (wenn vorhanden):   

Reiseversicherungspaket Proscott Golfreiseschutz ❒  nicht gewünscht  ❒ ❒

Reiseversicherungspaket RRV TOP Schutz ❒  nicht gewünscht ❒ ❒

Zusendung elektronischer Reiseunterlagen Reduktion 5,– EUR ❒ ❒

Für die oben angeführten Personen buche ich folgende  
Leistungen gemäß Ausschreibung (RNr.:27832)



Alle Prämien 
pro Einzelperson
in €

Reiserücktritts-
Versicherung  1  + 2

Proscott-Golfreise-Schutz
Reisen bis 45 Tage 1  – 8

Welt Europa Welt (ohne USA / Kanada)*

mit Selbstbeteiligung mit Selbstbeteiligung mit Selbstbeteiligung

Reisepreis 
in € bis

1.000,– 34,– 59,– 76,–

1.200,– 41,– 69,– 82,–

1.400,– 46,– 79,– 89,–

1.600,– 51,– 89,– 101,–

1.800,– 57,– 99,– 111,–

2.000,– 65,– 109,– 119,–

2.200,– 71,– 116,– 126,–

2.400,– 77,– 122,– 132,–

2.600,– 84,– 129,– 139,–

2.800,– 92,– 136,– 147,–

3.000,– 101,– 143,– 158,–

3.500,– 114,– 154,– 176,–

4.000,– 129,– 174,– 209,–

5.000,– 3,8 %** 235,– 285,–

* Für Reisen in die USA und nach Kanada fällt ein Zuschlag pro Aufenthaltstag in Höhe 
von € 3,– an.

Abschlussfrist: Sofort bei Buchung der Reise, spätestens jedoch 14 Tage nach Zugang der 
ersten Buchungsbestätigung. Bei Buchung innerhalb von 14 Tagen vor Reisebeginn ist der 
Versicherungsabschluss nur am Buchungstag, spätestens innerhalb der nächsten drei Werktage, 
möglich.

Selbstbeteiligung gemäß den Versicherungsbedingungen der ERV.

Maßgebend für den Versicherungsschutz sind die Versicherungsbedingungen der Europäische 
Reiseversicherung AG (VB-ERV 2012). Leistungs- und Prämienänderungen vorbehalten.

** vom Reisepreis

Golfreise gebucht?
Auch an den Reiseschutz denken!

  Krank vor der Reise? Zweite Chance! 
Die Stornokosten-Versicherung erstattet 
Ihnen die Storno- oder die Mehrkosten, 
wenn Sie z. B. wegen einer schweren Grip-
pe nicht oder erst später reisen können. 1

  Die Reise abbrechen? Geld zurück! 
Die Reiseabbruch-Versicherung ersetzt 
Ihnen zusätzliche Rückreisekosten bzw. 
den anteiligen Reisepreis für Ihre nicht 
genutzten Leistungen, wenn Sie Ihre Reise 
unerwartet abbrechen müssen. 2

  Krank vor Ort? Wir kommen dafür auf! 
Die Reisekranken-Versicherung erstattet 
Ihnen die Behandlungskosten bzw. den 
Krankenrücktransport, falls Sie im Ausland 
im Krankenhaus behandelt werden müssen. 
3

  EC-Karte weg? Wir helfen! 
Der RundumSorglos-Service unserer Not-
rufzentrale hilft Ihnen 24 Stunden täglich, 
wenn Sie z. B. Kredit- und EC-Karten sper-
ren lassen oder Reisedokumente ersetzen 
müssen. 4

  Gepäck weg? Geld zurück! 
Die Reisegepäck-Versicherung ersetzt 
Ihnen den Zeitwert Ihres Reisegepäcks, 
wenn es gestohlen oder geraubt bzw. 
beim Transport beschädigt wird oder 
abhanden kommt. 5  
Versicherungssumme: € 2.000 pro Person

  Golfrunde nicht möglich?  
Einfach wiederholen! 
Die Golf-Ausfall-Versicherung ersetzt die 
Kosten für Greenfees bzw. Kurse bis zu   
€ 500,– bei Ausfällen aus versichertem 
Grund. 6

  Driver gebrochen?  
Für Ersatz wird gesorgt! 
Die Golf-Schlägerbruch-Versicherung 
erstattet die Kosten für den Schläger bis zu  
€ 500,– bei Schäden durch bestimmungs-
gemäßen Gebrauch. 7

  Hole-in-One? Lassen Sie sich feiern! 
Die Golf-Hole-in-One-Versicherung ersetzt 
bei einem Hole-in-One während offizieller 
Tournierrunden die Kosten für Gästebewir-
tung bis zu € 500,–. 8

Unsere Leistungen im Proscott-Golfreise-Schutz
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